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Alle männlichen Namensbezeichnungen in dieser Verordnung gelten sinngemäss auch für weibliche Personen. Um 
der besseren Lesbarkeit zu dienen, wird jedoch auf die weibliche Formulierung verzichtet. 

 

Der Gemeinderat erlässt, als Ergänzung zum aktuellen Wasserversorgungs-Reglement 
(WVR) der Gemeinde Malters folgende Gebührenverordnung: 
 
 

Art. 1 Zweck 
 
Mit dieser Verordnung regelt der Gemeinderat die Höhe der Gebühren im Zusammenhang mit 
der Wasserversorgung gemäss den Art. 37 ff. des WVR. 
 
 
 

Art. 2 Grundsätze 
 

1 Die Gebühren sind so zu kalkulieren, dass die Finanzierung der Wasserversorgung lang-
fristig sichergestellt ist. Die Finanzierung umfasst den Bau, den Betrieb und den Unterhalt 
der Anlagen sowie die Verzinsung, die Abschreibungen, aber auch die zukünftigen Investi-
tionen und die notwendigen Rücklagen. 

 

2 Die Gebühren sind periodisch zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dazu sind 
die jeweils neuen rechtlichen, ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen und 
Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

 

3 Die unter Art. 3, Art. 4 und Art. 6 aufgeführten Gebühren verstehen sich exklusive Mehr-
wertsteuer. 

 
 
 

Art. 3 Anschlussgebühr 
 
Die Anschlussgebühr dient dem Einkauf an die öffentliche Wasserversorgung und ist eine Ab-
geltung der von der Gemeinde getätigten Nettoinvestitionen. Sie wird aufgrund der Fläche des 
anzuschliessenden Grundstücks und dessen Gewichtung (Grundstücksfläche x Gewichtungs-
faktor) im Sinne des WVR Art. 43 und 44 erhoben. 

Die Anschlussgebühr beträgt  Fr.   8.80(A)  pro gewichtetem Quadratmeter Grundstücksfläche. 
 
 
 

Art. 4 Betriebsgebühr 
 

1 Die Berechnung der Betriebsgebühr richtet sich nach WVR Art. 45 und 46 und setzt sich 
wie folgt zusammen: 

- Grundgebühr:  Diese beträgt Fr.  0.10(A)  pro gewichteter Quadratmeter Grund-

stücksfläche. 

- Mengengebühr: Diese beträgt Fr.   0.95(B)  pro Kubikmeter bezogenem Frischwasser. 

  

(A) geändert am 31.08.2016 
(B) geändert am 13.10.2021 
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2 Die Mengengebühr wird aufgrund der von der Wasserversorgung bezogenen Frischwas-
sermenge erhoben. Sind keine oder ungenaue Angaben über den Wasserverbrauch vor-
handen, wird der Durchschnitt der abgelaufenen 3 Jahre in Rechnung gestellt. 

 

3 Vorübergehender Wasserbezug gemäss WVR Art. 47 für kommerzielle Zwecke wird im 
Regelfall mit einer Grundgebühr von Fr. 50.- und einer Mengengebühr von Fr. 1.33(B) pro 

m3 und Veranstaltung abgegolten.(1) 
 
4 Gemäss WVR Art. 45 Abs. 7 ist für den Betrieb von Sprinkleranlagen zusätzlich zur Be-

triebsgebühr eine jährliche Sondergebühr von Fr. 300.00 pro 1'000 l/min zu entrichten. 
 

5 Für zusätzliche Wasserzähler wird gemäss WVR Art. 44 Abs. 9 eine jährliche Miete von 
Fr. 40.- pro Wasserzähler erhoben. 

 
6 Bei Einreichung einer Selbstdeklaration des Wasserzählerstandes wird eine Gebühren- 

reduktion von Fr. 10.- gewährt. (C) 
 
 

Art. 5 Korrektur der Tarifzonen-Grundeinteilung 
 

1 Brandschutz: Liegt ein Grundstück gemäss WVR Art. 42 Abs. 2 ausserhalb des Brand-
schutzdispositivs, wird die Grundeinteilung um 1 Tarifzone nach unten korrigiert.  

 

2 Grundstücksfläche: Die Summe der Flächen im Baugebiet war ausschlaggebend für die 
Kapazitätsbereitstellung der heutigen Wasserversorgungs-Anlagen. Es ist jedoch nicht wie 
vorgesehen bzw. in der W2 pro 600 m2 ein Einfamilienhaus entstanden. Die Grundstücks-
flächen sind viel kleiner oder teilweise auch grösser parzelliert worden. Da jedoch die Nut-
zungsintensität nicht mit der Fläche zu- bzw. abnimmt, führt eine unterdurchschnittlich 
kleine oder eine überdurchschnittlich grosse Grundstücksfläche zu einer Korrektur der 
Grundeinteilung gemäss folgender Tabelle: 

 

 Alle Grundstücke bzw. gebührenpflichtigen Flächen über 2'500 m2 erfahren eine Korrektur 
um - 2 Tarifzonen nach unten, allerdings nicht unter Tarifzone 1. 

 

Tarifzonen-
Grundeinteilung 

Durchschnittliche 
Grundstücksfläche in  

[ m2 ] 

Welche Flächen füh-
ren zur Korrektur 

[ m2 ] 

Korrektur der Grund-
einteilung   
[ TZ +/- ] 

    

BZ --- --- --- 

1 --- --- --- 

2  300  –  700 
 <  300 
 >  700 

 + 1 
 -  1 

3  200  –  600 
 <  200 
 >  600 

 + 1 
 - 1 

4  500 – 1’000 
 <  500 
 >  1’000 

 + 1 
 - 1 

5  500 – 1’000 
 <  500 
 >  1’000 

 + 1 
 - 1 

6 Wohnbau  600 – 1’200 
 <  600 
 >  1’200 

 + 1 
 - 1 

6 Ind. / Gew.  1'000 – 2’000 
 <  1’000 
 >  2’000 

 + 1 
 - 1 

7  700 – 1’400 
 <  700 
 >  1’400 

 + 1 
 - 1 

8  800 – 1’600 
 <  800 
 >  1’600 

 + 1 
 - 1 

 

(1) Änderung vom 05.11.2009 
(B) geändert am 13.10.2021 
(C) geändert am 10.04.2024 
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3 Bezug von Anlagekapazität: Der Bezug von Anlagekapazität wird mit der Summe der 
Wohnungen und Gewerbebetriebe auf einem Grundstück quantifiziert. Bei Gewerbebetrie-
ben wird die Zählergrösse auf die Anzahl Wohnungen umgerechnet.  

 

 

 

 

 

 

Das Kriterium Bezug von Anlagekapazität führt bei einer über- bzw. unterdurchschnittlichen 
Anzahl Wohnungen oder Gewerbe zu einer Tarifzonenkorrektur. 

 

Tarifzonen-

Grundeinteilung 

Anzahl Wohnungen  

im Durchschnitt 

Situation auf dem 

Grundstück 

Korrektur der Ta-
rifzoen-Grundeintei-

lung   
[ TZ +/- ] 

    

BZ --- --- --- 

1 1 Wohn. 
2 - 3 Wohn. 

4 und mehr Wohn. 
+ 1 TZ 
+ 2 TZ 

2 1 Wohn. 
2 - 3 Wohn. 

4 und mehr Wohn. 
+ 1 TZ 
+ 2 TZ 

3 1 Wohn. 
2 - 3 Wohn. 

4 und mehr Wohn. 
+ 1 TZ 
+ 2 TZ 

4 2 - 4 Wohn. 
1 Wohn. 

5 - 6 Wohn. 
7 und mehr Wohn. 

- 1 TZ 
+ 1 TZ 
+ 2 TZ 

5 3 - 6 Wohn. 

1 Wohn. 
2 Wohn. 

7 - 8 Wohn. 
9 und mehr Wohn. 

- 2 TZ 
- 1 TZ 
+ 1 TZ 
+ 2 TZ 

6  4 - 7 Wohn. 

1 - 2 Wohn. 
3 Wohn. 

8 - 10 Wohn. 
11 und mehr Wohn. 

- 2 TZ 
- 1 TZ 
+ 1 TZ 
+ 2 TZ 

7 6 - 9 Wohn. 

1 - 2 Wohn. 
3 - 5 Wohn. 

10 - 10 Wohn. 
13 und mehr Wohn. 

- 2 TZ 
- 1 TZ 
+ 1 TZ 
+ 2 TZ 

8 8 - 10 Wohn. 

1 - 3 Wohn. 
4 - 7 Wohn. 

11 - 13 Wohn. 
14 und mehr Wohn. 

- 2 TZ 
- 1 TZ 
+ 1 TZ 
+ 2 TZ 

 

Auch leer stehende Wohnungen und Kleinwohnungen (z.B. Studios) beziehen die Leistungs-
bereitschaft und werden folglich mitberücksichtigt. 
 
 
 

4 Nutzung:  Die Tarifzonen-Grundeinteilung wird bei nachfolgenden, nicht abschliessend 
aufgelisteten, besonderen Verhältnissen verursachergerecht korrigiert: 

 
  

Zählergrösse 
in Zoll Bewohnbarkeit 

¾ “ 1 

1 “ 3 

1 ¼ “ 5 

1 ½ “ 8 

2 “ 12 
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Besonderheit Beschreibung 
TZ-

Korrektur 

Unverhältnismässiges  
Flächen – Leistungsverhältnis 

Grundstücksfläche kleiner 300 m2 bei 
bewohnten Grundstücken. 

+ 1 TZ 

Grundstücksfläche kleiner 100 m2 pro 
Wohneinheit. 

+1 TZ 

Grundstücksfläche kleiner 75 m2 pro 
Wohneinheit. 

+ 2 TZ 

Gastronomiebetriebe (Grosskü-
chen) 

Restaurants, Cafés, Altersheim, Kanti-
nen, bewirtete Clubhäuser usw. („Gast-
ronomiebetrieb“) 

+1 TZ 

Landwirtschaftsbetrieb 
Landwirtschaftlich genutztes Grund-
stück mit Tierhaltung und entsprechen-
den Stallungen. 

+ 1 TZ 

Badeanstalten, Sportanlagen, 
Schulanlagen mit integrierten 
Sportanlagen 

Hallenbäder, Freibäder, Sportcenter 
usw. allerdings nur die Gebäudeumge-
bung ohne Liegeflächen, Sportrasen-
flächen usw. sowie Schulanlagen wel-
che auch Sportanlagen beinhalten. 
(„Abwasserintensive Gebäude“) 

+1 TZ 

 

 

Art. 6 Gebührenpflichtige Grundstücksfläche für Ausnahmefälle 
 

1 Für grosse Grundstücke in der Grünzone und Nichtbauzone sowie vereinzelt auch in den 
übrigen Zonen, welche eine verhältnismässig kleine Nutzung aufweisen, wird gemäss WVR 
Art. 48 nicht die gesamte Grundstücksfläche für die Gebührenerhebung herangezogen. Es 
wird für die Gebührenrechnung eine fiktive Parzelle mit der Fläche entsprechend vergleich-
barer Objekte, aber mindestens 600 m2, berücksichtigt. 

 
2 Diese Massnahme betrifft in der Regel nur Grundstücke ab 2'000 m2. Sie ist als Ausnah-

meregelung zur Wahrung der Verhältnismässigkeit zu betrachten. 
 
3 Für die Ermittlung der gebührenpflichtigen Fläche von Grundstücken gemäss Absatz 1  

kommt die nachfolgende Berechnung zur Anwendung. Die gebührenpflichtige Fläche be-
trägt jedoch mindestens 600 m2. 

 

 Grundrissflächen der Gebäude  x  Anzahl Stockwerke 
gebührenpfl. Fläche  =  
 0.7 
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Art. 7 Zukauf von Grundstücksfläche 
 
1 Wird bei einem bereits angeschlossenen Grundstück durch eine neue Parzellierung Flä-

che hinzu geführt, ist die zusätzliche Fläche in die aktualisierte Tarifzone mit einer An-
schlussgebühr einzukaufen. Dabei wird die bisherige Einteilung der zugekauften Fläche 
mitberücksichtigt.  

 
2 Diese Anschlussgebühr wird fällig mit der neuen Parzellierung (aktueller Gebührensatz), 

oder wahlweise, falls im aktuellen Zeitpunkt keine bauliche Veränderung realisiert wird, 
mit der nächsten Baubewilligung (mit dem im betreffenden Zeitpunkt evtl. erhöhten Ge-
bührensatz).  

 
3 Wird von einem fremden Grundstück die Ausnützung transferiert, werden für die Tarifzo-

neneinteilung und für die Gebührenpflicht beide Grundstücke in einer Gesamtheit betrach-
tet. 

 
 
 

Art. 8 Inkrafttreten 
 
Die Gebührenverordnung tritt auf den 1. Januar 2017 in Kraft mit Änderungen vom 05. No-
vember 2009, 31. August 2016, 13. Oktober 2021 und 24. April 2024. Die neuen Gebührens-
ätze finden Anwendung: 

a) für die Berechnung der Anschlussgebühr 

- für alle baulichen Veränderungen mit Baubewilligung ab 1. Januar 2017.  

b) für die Berechnung der Betriebsgebühr  

-  erstmals mit Rechnung vom April 2017 

 
Malters, 24. April 2024 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Die Gemeindepräsidentin Der Gemeindeschreiber: 

 

 
 
Sibylle Boos-Braun Reto Wermelinger 
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ANHANG : Plan der Versorgungsgebiete 
 
- Plan der Versorgungsgebiete gemäss Art. 3 Abs. 3 WVR auf der nachfolgenden Seite. 
- Die vom Gemeinderat beauftragten Wasserversorgungsträger in den Versorgungsgebie-

ten sind im Plan farbig markiert. Es sind dies folgende: 
 
Gemeindeeigene Wasserversorgung 

 Wasserversorgung Malters 
 
Private Wasserversorgungen 

 Wasserversorgung Ei-Brunau 

 Wasserversorgung Ennigen 

 Wasserversorgung Hellbühl 

 Wasserversorgung Littau-Berg 

 Wasserversorgung Schachen 
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